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Editorial

Das Kapital – Schutz der Agrarstruktur mit alten Mitteln

Dr. Thomas Hänsch, Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht bei Geiersberger  
Glas & Partner mbB Rechtsanwälte

Ein Gespenst geht um in der deutschen Agrarpolitik – das Gespenst des Finanz-
kapitalismus. Dieser möchte Agrarflächen sein Eigen nennen und schreckt nicht 
davor zurück, viel Geld dafür auszugeben. Die Vehemenz, mit der sich promi-

nente Agrarpolitiker auf Landes- und Bundesebene für neue Agrarstrukturgesetze 
und sonstige Regularien des landwirtschaftlichen Bodenmarktes einsetzen, lassen 
vermuten, dass die an Karl Marx angelehnte Beschreibung eines der Hauptprobleme 

der deutschen Landwirtschaft darstellt. Mit dem Ausschluss von Finanzinvestoren vom Bodenmarkt wür-
de die Landwirtschaft wieder glückseligen Zeiten entgegenstreben.

Unter den Befürwortern besteht Einigkeit darin, dass Finanzinvestoren in der Gesamtabwägung eher 
schädlich für die Landwirtschaft seien. Deren Ziel sei nicht die nachhaltige Landwirtschaft, sondern kurz-
fristige Renditen. Die momentanen Bestimmungen des Grundstückverkehrsgesetzes, die Landwirten beim 
Erwerb von Agrarflächen einen Vorrang einräumen, seien nicht ausreichend. Investoren würden die er-
kannten gesetzlichen Schranken vornehmlich dadurch umgehen, dass sie ganze Landwirtschaftsbetriebe 
inklusive ihrer Flächen über Anteilskäufe erwerben. Dem müsse Einhalt geboten werden und auch der Er-
werb von Beteiligungen an Agrargesellschaften bedürfe der Reglementierung. Uneinigkeit besteht unter 
den Befürwortern hinsichtlich der Zuständigkeit. Bund und Länder schieben sich hier gerne wechselseitig 
die Verantwortung zu. Während die einen behaupten, die Länder seien in Folge der Föderalismusreform 
nunmehr allein für das Grundstücksverkehrsrecht zuständig, woraus sich auch eine Länderkompetenz für 
die Reglementierung von Anteilserwerben an Landwirtschaftsbetrieben ergäbe; sehen andere die Gesetz-
gebungskompetenz für derartige Regelungen beim Bund, da dieser für das Gesellschaftsrecht ausschließ-
lich zuständig sei. Auf jeden Fall aber bedürfe es eines entschlossenen Handelns. 

Im Angesicht der Diskussion würde sich Karl Marx verwundert die Augen reiben. In einer kapitalistisch 
orientierten Marktwirtschaft bestehen ernsthafte Bestrebungen den (Ein-)Fluss von Kapital zu beschrän-
ken, da Kapitalisten – also Geldgeber – per se schlecht sind. 

Einer solchen Aussage ist zu widersprechen. Wie sämtliche Wirtschaftszweige kann auch die Landwirt-
schaft von Investitionen profitieren. Dies gilt umso mehr, wenn es sich um Beteiligungen am Eigenkapital 
handelt. Investoren, die sich an Landwirtschaftsunternehmen beteiligen, sind nicht mit reinen Landkäu-
fern gleichzusetzen. Sie gehen mit ihren Beteiligungen selbst in das wirtschaftliche Risiko und werden 
wenigstens mittelbar Landwirte. Auch Wohlhabende dürfen sich auf das Grundgesetz berufen und sich 
unter Hinweis auf die Berufsfreiheit an Agrargesellschaften beteiligen. Selbst Fondsgesellschaften ge-
steht unser Grundgesetz diese Freiheit zu. Eine gesetzliche Regelung, die auf einen Ausschluss von nicht 
originär landwirtschaftlichem Kapital in Agrarunternehmen abzielt, ist daher aus verfassungsrechtlichen 
Erwägungen abzulehnen. Soweit Befürworter anführen, dass die Reglementierung von Anteilserwerben 
an Landwirtschaftsbetrieben eine notwendige Ergänzung der Bestimmungen des Grundstückverkehrsge-
setzes sei, um Bodenkonzentrationen zu verhindern, ist zu entgegnen, dass es hierfür keiner neuen Ge-
setze bedarf. Es gibt ein Gesetz, welches die Bildung von Monopolen reguliert und marktstarken Wettbe-
werbsteilnehmern Grenzen für ihr Agieren setzt. Dies ist das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
(GWB), allgemein auch als Kartellgesetz bekannt. Dieses in die Gesetzgebungskompetenz des Bundes fal-
lende Gesetz gilt nicht nur für die Wirtschaft an sich, sondern auch für die Landwirtschaft. In den §§ 35 ff. 
GWB gibt es allgemeine Bestimmungen, wann der Erwerb eines Unternehmens durch die Kartellbehörde 
wegen befürchteter Nachteile für den Markt zu versagen ist. Sicherlich sind die in § 35 GWB enthaltenen 
Erheblichkeitsschwellen für die auf lokalen Bodenmärkten agierende Landwirtschaft zu hoch. Mit einer 
relativ einfachen Gesetzesänderung könnten die Voraussetzungen für die Eröffnung der Fusionskontrolle 
aber geschaffen werden. Wie die den Wirtschaftsministerien unterstehenden Kartellbehörden die dann 
auf sie zukommende Arbeitsflut bewältigen sollen, ist eine andere Frage. Diese stellt sich aber bei jegli-
cher Schaffung neuer staatlicher Überwachungspflichten. 

Es ist zu bezweifeln, ob die bloße Einengung der Erwerbsmöglichkeiten von Beteiligungen an Agrarge-
sellschaften den Kern des Problems löst. Dieses ist grundsätzlich nicht der eigentliche Kaufpreis für den 
Boden, sondern die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die – auch von Landwirten angestrebte 
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möglichst hohe – Rendite und Liquidität. Hohe Bodenpreise führen entweder zu hohen Pachten oder 
beim Eigenkauf zu hohen Finanzierungsbelastungen bzw. Eigenkapitalbindung. Die überwiegende Zahl 
von Landwirten könnte wohl gut damit leben, wenn sie nicht Eigentümer der von ihnen bewirtschafteten 
Flächen wären, aber aus der Flächenbewirtschaftung einen nachhaltigeren und besseren Ertrag als die 
Eigentümer erzielen könnten. Voraussetzung hierfür wären angemessene Pachten, die sich nicht an einer 
Verzinsung des Kaufpreises für das Grundstück, sondern an der Ertragskraft aus der landwirtschaftlichen 
Tätigkeit orientieren. Das klingt utopisch? Es entspricht einer seit Jahr und Tag existierenden gesetzlichen 
Regelung, dem § 4 Abs. 1 Nr. 3 LPachtVG. Dieser bestimmt, dass die zuständige Behörde einen Pachtver-
trag zu beanstanden hat, wenn „die Pacht nicht in einem angemessenen Verhältnis zu dem Ertrag steht, 
der bei ordnungsmäßiger Bewirtschaftung nachhaltig zu erzielen ist.“ Die Behörde kann dann eine Anpas-
sung des Pachtvertrages verlangen oder die Aufhebung des Pachtvertrages anordnen.

In der Praxis kommen Beanstandungen von Pachtverträgen kaum vor. Dies liegt schon daran, dass 
wider die gesetzliche Pflicht nicht alle Pachtverträge angezeigt werden. Hier ist es auch an uns Berater, 
mehr auf die Einhaltung der Anzeigepflicht hinzuwirken. Die Landwirtschaftsbehörden müssen sich der 
Umsetzung des LPachtVG mehr annehmen und sich ernsthaft damit auseinandersetzen, was auf der Flä-
che bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung nachhaltig zu erzielen ist. Dies wird auch auf Behördenseite 
zu mehr Problembewusstsein führen, wenn es darum geht, Prognosen über wirtschaftliche Auswirkungen 
künftiger Bewirtschaftungseinschränkungen vorzunehmen. Die Landwirtschaftsbehörden benötigen Res-
sourcen und Rückendeckung aus der Politik, um das vorhandene, aber im Dornröschenschlaf befindliche 
Ordnungsinstrument zu vitalisieren. 

Es bleibt daher zu hoffen, dass an Stelle der Schaffung neuer Gesetze in umstrittenen Verfahren zu-
nächst einmal vorhandene Steuerungselemente genutzt werden. Durch eine konsequente Umsetzung des 
vorhandenen LPachtVG bietet sich die Chance, gewünschte Investitionen in die Zukunft unserer Land-
wirtschaft einerseits zu ermöglichen und andererseits Netto-Kapitalabflüsse aus der Landwirtschaft nach-
haltig zu verhindern. Hierdurch könnten gute Geister gefördert und die bösen Gespenster in die Gruft 
verbannt werden.

Rostock, im Februar 2020
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